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S a t z u n g 
 

über die Reinigung öffentlicher Straßen  
der Gemeinde Bengel  

 
vom 13. Mai 1967  

 
*** in der Fassung der Satzungsänderung vom 18. Jul i 2001 

 
Auf Grund des § 17 des Landesstraßengesetzes vom 15 .2.1963 in der 
Fassung vom 17.12.1963 (GVBl. S. 57, BS 91-1) und d es § 24 der 
Gemeindeordnung (Selbstverwaltungsgesetz für Rheinl and-Pfalz, Teil A) 
vom 25.9.1964 (GVBl. S. 145, BS 2020-1) wird gemäß Gemeinderats-
beschluß vom 20. April 1967 folgende Satzung erlass en: 

 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf alle i n der geschlos-

senen Ortslage gelegenen öffentlichen Straßen. Öffe ntliche 
Straßen im Sinne dieser Satzung sind die dem öffent lichen 
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze. 

 
Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindebezi rks, der in 
geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend  bebaut ist. 
Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeei gnetes oder 
ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unt erbrechen den 
Zusammenhang nicht. 

 
(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören insbesonder e: 
 
 a) Gehwege einschließlich der Durchlässe; 
 b) Straßenrinnen; 
 c) Seitengräben einschließlich der Durchlässe; 
 d) Einflußöffnungen der Straßenkanäle; 
 e) Fahrbahnen. 
 
(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für de n Fußgänger-

verkehr entweder ausdrücklich oder ihrer Natur nach  bestimmten 
Teile der Straße, ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzu stand und auf 
die Breite der Straße (z.B. Bürgersteige, unbefesti gte Gehwege, 
zu Gehen geeignete Randstreifen, Bankette, Sommerwe ge). 
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§ 2 
Reinigungspflichtige 

 
(1) Die Straßenreinigungspflicht, die gemäß § 17 Ab s. 3 LStrG der 

Gemeinde obliegt, wird für die in § 1 genannten Str aßen den 
Eigentümern der bebauten oder unbebauten Grundstück e auferlegt, 
die durch diese Straßen erschlossen werden oder die  an sie 
angrenzen. Die Reinigungspflicht der Grundstückseig entümer 
erstreckt sich bis zur Mitte der Fahrbahn. 

 
(2) Den Eigentümern werden gleichgestellt die zur N utzung oder zum 

Gebrauch dinglich Berechtigten, denen nicht nur ein e Grund-
dienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dien stbarkeit 
zusteht, und die Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB).  

 
(3) Die Reinigungspflicht der Gemeinde als Grundstü ckseigentümerin 

oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar a us § 17 Abs. 
3 LStrG. 

 
(4) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne  Rücksicht auf 

die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Gru ndbesitz 
anzusehen, der eine selbständige wirtschaftliche Ei nheit bildet, 
insbesondere, wenn ihm eine besondere Hausnummer zu geteilt ist. 

 
(5) Mehrere Reinigungspflichtige für das gleiche St raßenstück sind 

gesamtschuldnerisch verantwortlich. Aufgrund einer schriftlichen 
Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindeverwal tung gegen-
über der Gemeinde eine der verantwortlichen Persone n als 
reinigungspflichtig festgelegt werden. In dieser Ve reinbarung 
kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspfli cht 
vereinbart werden. Die Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. 

 
 

§ 3 
Leistungsunfähigkeit der Reinigungspflichtigen 

 
(1) Bei Leistungsunfähigkeit der Reinigungspflichti gen (körperliches 

und wirtschaftliches Unvermögen) oder Unzumutbarkei t bei Fahr-
bahnen verkehrsreicher Straßen führt die Gemeinde a n deren 
Stelle die Reinigungspflicht durch, soweit nicht ei n Dritter 
beauftragt werden kann. 
Ob ein Reinigungspflichtiger als leistungsfähig und  eine Straße 
als verkehrsreich anzusehen ist, entscheidet die Ge meindever-
waltung. 

 
(2) Soweit die Gemeinde die Straßenreinigung durchf ührt, gelten die 

von der Reinigungspflicht freigestellten Reinigungs pflichtigen 
als Benutzer der öffentlichen Straßenreinigung. Für  die 
Benutzung kann die Gemeinde von den freigestellten Reinigungs-
pflichtigen auf Grund einer besonderen Satzung Gebü hren erheben. 
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§ 4 
Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte 

 
Mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung kann der Rein igungspflichtige 
(§ 2) die Reinigungspflicht auf einen Dritten, z.B.  Pächter, Mieter, 
der sich schriftlich zu verpflichten hat, übertrage n. Die Zustimmung 
der Gemeindeverwaltung ist jederzeit widerruflich. 

 
 

§ 5 
Umfang der allgemeinen Reinigung 

 
Die Reinigungspflicht umfaßt insbesondere 
 
1. das Besprengen und Säubern der Straße (§ 6) 
2. die Schneeräumung auf den Straßen (§ 7) 
3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und  der besonders 

gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte (§ 8) 
4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen a uf der Straße, 

die der Entwässerung oder der Brandbekämpfung diene n, von Unrat, 
Eis, Schnee oder den Wasserabfluß störenden Gegenst änden. 

 
 

§ 6 
Besprengen und Säubern der Straßen 

 
(1) Das Säubern der Straße umfaßt insbesondere die Beseitigung von 

Kehrricht, Schlamm, Gras, Unkraut und sonstigem Unr at jeder Art, 
die Entfernung von Gegenständen, die nicht zur Stra ße gehören, 
die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Dur chlässe. 

 
(2) Kehrricht, Schlamm und sonstiger Unrat sind unv erzüglich nach 

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren  an das 
Nachbargrundstück oder das Kehren in Kanäle, Sinkkä sten, 
Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzuläss ig. 

 
(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschle mmten Schotter-

decken) und unbefestigten Randstreifen dürfen keine  harten und 
stumpfen Besen benutzt werden. 

 
(4) Bei trockenem und frostfreiem Wetter ist vor de m Reinigen die 

Straße zur Verhinderung von Staubentwicklung ausrei chend mit 
Wasser zu besprengen, soweit nicht besondere Umstän de entgegen-
stehen, z.B. bei einem Wassernotstand. 

 
(5) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor  einem Sonntag 

oder einem gesetzlichen oder kirchlichen Feiertag 
 
 in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 1 9.00 Uhr, 
 in der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis spätestens 1 7.00 Uhr 
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zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine  öftere 
Reinigung erforderlich ist. Außergewöhnliche Versch mutzungen 
sind ohne eine Aufforderung sofort zu beseitigen. D as ist 
insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter un d Stürmen der 
Fall. 

 
(6) Die Gemeindeverwaltung kann bei besonderen Anlä ssen, 

insbesondere bei Heimatfesten, besonderen Festakten , kirchliche 
n Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auc h für andere 
Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltun g ortsüblich 
bekanntgegeben oder den Verpflichteten besonders mi tgeteilt. 

 
 

§ 7 
Schneeräumung 

 
(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrba hnen und Gehwegen 

erschwert, so ist der Schnee unverzüglich wegzuräum en. 
Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch Los hacken zu 
beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern , daß der 
Verkehr auf den Fahrbahnen und Gehwegen nicht einge schränkt und 
der Abfluß von Oberflächenwässern nicht beeinträcht igt werden. 
Bei Schneefällen während der Nachtzeit ist der Schn ee und 
Schneematsch bis zum Beginn der allgemeinen Verkehr szeiten zu 
räumen. Bei Tauwetter sind die Abflußrinnen von Sch nee und 
Schneematsch freizuhalten. 

 § 6 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(2) Die vom Schnee geräumten Flächen vor den Grunds tücken müssen so 

aufeinander abgestimmt sein, daß eine durchgehende benutzbare 
Gehfläche gewährleistet ist. Der später Räumende mu ß sich 
insoweit an die schon bestehende Gehwegrichtung vor  den 
Nachbargrundstücken bzw. Überwegrichtung vom gegenü berliegenden 
Grundstück anpassen. 

 
 

§ 8 
Bestreuen der Straßen 

 
(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fu ßgängerüberwege 

und die besonders gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. 
Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg e in Streifen 
von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Übe rwege sind 
als solche besonders gekennzeichnete Übergänge für den Fuß-
gängerverkehr sowie die notwendigen Übergänge an St raßenkreu-
zungen und -einmündungen. 

 
(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberweg e und der 

besonders gefährlichen Fahrbahnstellen ist durch Be streuen mit 
abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl) herzu stellen. Eis 
ist aufzuhacken und zu beseitigen. Salz soll insbes ondere auf 
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Gehwegen nur in geringer Menge zur Beseitigung fest gefahrener 
und festgetretener Eis- und Schneerückstände verwen det werden; 
die Rückstände sind nach dem Auftauen der Eis- und Schneerück-
stände unverzüglich zu beseitigen. Rutschbahnen sin d 
unverzüglich zu beseitigen. Das Rodeln und Schlitts chuhlaufen 
ist auf allen Wegen strengstens untersagt. 

 
(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müs sen in ihrer 

Längsrichtung und die Überwege so aufeinander abges timmt sein, 
daß eine durchgehende benutzbare Gehfläche gewährle istet ist. 
Der später Streuende hat sich insoweit an die schon  bestehende 
Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übe rwegrichtung 
vom gegenüberliegenden Grundstück anzupassen. 

 
(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals a m Tage so zu 

streuen, daß während der allgemeinen Verkehrszeiten  (7.00 bis 
19.00 Uhr) auf den Gehwegen, Fußgängerüberwegen und  besonders 
gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr bes teht. 

 
 

§ 9 
Umfang der besonderen Reinigung 

 
Werden öffentliche Straßen insbesondere bei der An-  und Abfuhr von 
Kohlen, Baumaterialien, Bodenvorkommen oder anderen  Gegenständen oder 
bei der Abfuhr von Schutt, durch Leckwerden oder Ze rbrechen von 
Gefäßen, beim Viehtrieb oder auf andere ungewöhnlic he Weise 
verunreinigt, so müssen sie von demjenigen, der die  Verunreinigung 
verursacht hat, sofort gereinigt und der zusammenge kehrte Unrat 
beseitigt werden. Wird der Verursacher nicht ermitt elt, so obliegt 
dem sonst zur Reinigung Verpflichteten (§ 2) auch d iese 
außerordentliche Reinigung. 
 
 

§ 10 
Abwässer 

 
Den Straßen, insbesondere den Rinnen, Gräben und Ka nälen dürfen keine 
Spül-, Haus-, Fäkal- oder gewerblichen Abwässer zug eleitet werden. 
Ebenfalls ist das Ableiten von Jauche, Blut oder so nstigen 
schmutzigen oder übelriechenden Flüssigkeiten verbo ten. Das in den 
Rinnen, Gräben und Kanälen bei Frost entstehende Ei s ist in der 
gleichen Weise zu beseitigen wie die durch den Fros t oder Schneefall 
herbeigeführte Glätte. 
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§ 11 
Geldbuße und Zwangsmittel 

 
(4)  Wer gegen Vorschriften dieser Satzung verstößt, beg eht eine 

Ordnungswidrigkeit. Als Ordnungswidrigkeit wird auc h ein 
fahrlässiger Verstoß gegen ein Ge- oder Verbot dies er Satzung 
verfolgt. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Ge ldbuße bis zu 
1.000,-- EUR *ab 01.01.2002 (1.000,-- DM bis 31.12. 2001) 
geahndet werden. 

 
(4)  Eine Geldbuße kann auch gegen den Inhaber oder Leit er des 

Betriebes einer juristischen Person oder einer Pers onengesell-
schaft des Handelsrechts verhängt werden, wenn der Inhaber oder 
Leiter oder der zur gesetzlichen Vertretung Berecht igte 
vorsätzlich oder fahrlässig seine Aufsichtspflicht verletzt hat 
und der Verstoß hierauf beruht. 

 
(4)  Das Unterwerfungsverfahren nach § 67 des Gesetzes ü ber Ordnungs-

widrigkeiten vom 25.3.1952 (BGBl. I S. 177) findet Anwendung. 
 
(4)  Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach d en 

Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 
Rheinland-Pfalz. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlic hung in Kraft. 
 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 6.12.1 959 außer Kraft. 

 
 
 
 

Bengel, den 13. Mai 1967 
 

Gemeindeverwaltung Bengel 
 

gez. Jakobs 
 

Ortsbürgermeister 
 
 

Die Satzungsänderung vom 18. Juli 2001 zu § 11 Abs.  1 tritt in Kraft 
zum 01.01.2002 


